
In der Senatssitzung am 11. November 2025 beschlossene Antwort 
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Zukunft der Kaufhof-Immobilie: Nutzungsmix, Gemeinwohl und ökologische 
Standards 
 
Anfrage der Abgeordneten Bithja Menzel, Dr. Henrike Müller und Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 2. Oktober 2025 
 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie will der Senat sicherstellen, dass die künftige Entwicklung der Kaufhof-Immo-
bilie nicht allein von Investoreninteressen geprägt wird, sondern ein ausgewogener 
Nutzungsmix entsteht, der Wohnen, Gewerbe, Bewegungsangebote, öffentliche und 
kulturelle Nutzungen gleichermaßen berücksichtigt? 
 
2. Ist der Senat bereit, verbindlich festzulegen, dass ein relevanter Anteil der Flächen 
für sogenannte „Dritte Orte“ vorgesehen wird – also offene, nicht kommerzielle Be-
gegnungsräume für Kultur, Bildung, Wissenschaft und Nachbarschaft, die dem Ge-
meinwesen dienen – und wann legt er dazu ein konkretes Konzept mit belastbaren 
Zahlen vor? 
 
3. Wie wird der Senat gewährleisten, dass bei der Immobilie höchste ökologische 
Standards eingehalten werden, und wann ist mit einer konkreten Ausgestaltung die-
ser Vorgaben zu rechnen? 
 
 
Zu Frage 1:  
Mit dem Erwerb der Kaufhof-Immobilie durch die BRESTADT als kommunale Stadt-
entwicklungsgesellschaft liegt die vollständige Kontrolle über die Entwicklung  
dieser zentralen Innenstadtfläche in den Händen der Stadt. Die städtebaulich-frei-
raumplanerische und hochbauliche Konfiguration der Entwicklung soll in einem Qua-
lifizierungsverfahren erfolgen, das auch den in der Machbarkeitsstudie dargestellten 
breiten Nutzungsmix aufgreift.  
 
Zu Frage 2: 
Eine verbindliche Festlegung ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich und auch nicht 
zielführend. Zunächst sind weitere Planungsschritte erforderlich, bevor ein konkretes 
Konzept erstellt werden kann. Nach der Grundsatzentscheidung über die weitere 
Entwicklung des Objekts sollen die nächsten Planungsschritte mit dem Qualifizie-
rungsverfahren unverzüglich eingeleitet werden  
 
Zu Frage 3: 
Wie schon in den vorangegangenen Antworten  
dargelegt, sind zunächst weitere Planungs- und  
Qualifizierungsschritte erforderlich. In diesem Rahmen werden auch die ökologi-
schen Belange nachhaltig  
berücksichtigt. 
  


